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Datenschutzerklärung 

 

 

I. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von 

Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungs-

erklärung 
 

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des 

Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutz-

vorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrund-

lagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

Gesundheitsdaten durch Versicherungen.  

Um Ihre Gesundheitsdaten für diese Anmeldung und den 

Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die 

HALLESCHE Krankenversicherung daher Ihre daten-

schutzrechtliche(n) Einwilligung(en).  
 

Darüber hinaus benötigt die HALLESCHE Krankenversi-

cherung Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Ge-

sundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z.B. 

Ärzten, erheben zu dürfen.  
 

Als Unternehmen der Krankenversicherung benötigt die 

HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Schweige-

pflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder 

weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie 

z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an 

andere Stellen, z.B. Assistancegesellschaften oder IT-

Dienstleister weiterleiten zu dürfen. 
 

Die folgenden Einwilligungs- und Schweigepflichtentbin-

dungserklärungen sind für die Prüfung der Anmeldung 

sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung 

Ihres Versicherungsvertrages in der HALLESCHE Kran-

kenversicherung unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht 

abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel 

nicht möglich sein.  
 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Ge-

sundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschütz-

ter Daten  

 durch die HALLESCHE Krankenversicherung selbst  

(unter 1.), 

 im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten  

(unter 2.), 

 bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der  

HALLESCHE Krankenversicherung (unter 3.) und 

 wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 
 

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich ver-

tretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die 

Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher 

keine eigenen Erklärungen abgeben können. 

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von  

Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die  

HALLESCHE Krankenversicherung 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversiche-

rung die von mir in diese Anmeldung und künftig mitge-

teilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, so-

weit dies zur Prüfung der Anmeldung sowie zur Begrün-

dung, Durchführung oder Beendigung dieses Versiche-

rungsvertrages erforderlich ist. 

 
2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
 

2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten  

zur Risikobeurteilung und zur Prüfung  

der Leistungspflicht 
 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es 

notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, 

die über Ihre Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann 

es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass 

die HALLESCHE Krankenversicherung die Angaben 

über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die 

Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder 

die sich aus eingereichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, 

Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z.B. eines 

Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs erge-

ben. 
 

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. 

Die HALLESCHE Krankenversicherung benötigt hierfür 

Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflicht-

entbindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rah-

men dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach 

§ 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weiter-

gegeben werden müssen. 
 

Ich wünsche, dass mich die HALLESCHE Krankenversi-

cherung in jedem Einzelfall vorab informiert, von wel-

chen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck 

eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils ent-

scheiden, ob ich 
 

 in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheits-

daten durch die HALLESCHE Krankenversicherung 

einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen 

sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht ent-

binde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten 

an die HALLESCHE Krankenversicherung einwillige 

 oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. 
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Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der An-

meldebearbeitung oder der Prüfung der Leistungspflicht 

führen kann. 
 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine 

Angaben bei Anmeldung beziehen, gelten sie für einen 

Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben 

sich nach Vertragsschluss für die HALLESCHE Kran-

kenversicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei 

der Anmeldung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 

Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurtei-

lung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 

zehn Jahre nach Vertragsschluss. 

 
2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
 

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem 

Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. 

Eine Prüfung kann auch erforderlich sein, wenn sich bis 

zu zehn Jahre nach Vertragsschluss für die HALLESCHE 

Krankenversicherung konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass bei der Anmeldung unrichtige oder unvollstän-

dige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeur-

teilung beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer 

Einwilligung und Schweigepflichtentbindung.  
 

Für den Fall meines Todes willige ich ein, dass die  

HALLESCHE Krankenversicherung - soweit erforderlich 

- meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen 

sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen 

Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, 

gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 

Behörden zur Leistungsprüfung bzw. einer erforderlichen 

erneuten Prüfung der Anmeldung erhebt und für diese 

Zwecke verwendet. 
 

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der 

genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, so-

weit meine zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsda-

ten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen so-

wie Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem 

Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Anmeldung an die 

HALLESCHE Krankenversicherung übermittelt werden. 
 
 

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in die-

sem Zusammenhang - soweit erforderlich - meine Ge-

sundheitsdaten durch die HALLESCHE Krankenversiche-

rung an diese Stellen weitergegeben werden und befreie 

auch insoweit die für die HALLESCHE Krankenversiche-

rung tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 
 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine 

Angaben bei Anmeldung beziehen, gelten sie für einen 

Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben 

sich  

nach Vertragsschluss für die HALLESCHE Krankenver-

sicherung konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der 

Anmeldung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 

Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurtei-

lung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 

zehn Jahre nach Vertragsschluss. 

 
3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer 

nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen au-

ßerhalb der HALLESCHE Krankenversicherung 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung verpflichtet die 

nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der 

Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicher-

heit. 

 
3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
 

Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur 

Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, 

medizinische Gutachter einzuschalten. Die HALLESCHE 

Krankenversicherung benötigt Ihre Einwilligung und 

Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammen-

hang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 

geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die 

jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversiche-

rung meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter 

übermittelt, soweit dies im Rahmen der Risikoprüfung 

oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 

meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend ver-

wendet und die Ergebnisse an die HALLESCHE Kran-

kenversicherung zurück übermittelt werden. Im Hinblick 

auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 

geschützte Daten entbinde ich die für die HALLESCHE 

Krankenversicherung tätigen Personen und die Gutachter 

von ihrer Schweigepflicht. 

 
3.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen  

(Unternehmen oder Personen) 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung führt bestimmte 

Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leis-

tungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreu-

ung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht 

selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer ande-

ren Gesellschaft im ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE 

Konzern oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre 

nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benö-

tigt die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Schwei-

gepflichtentbindung für sich und - soweit erforderlich - 

für die anderen Stellen. 
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Die HALLESCHE Krankenversicherung führt eine fort-

laufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien 

von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten 

für die HALLESCHE Krankenversicherung erheben, 

verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen 

Aufgaben. 
 

Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungs-

erklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im 

Internet (unter www.hallesche.de/dienstleisterliste) einge-

sehen oder beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

(Anschrift: HALLESCHE Krankenversicherung a.G., 

Reinsburgstraße 10, 70178 Stuttgart) oder telefonisch 

unter 0 800-30 20 100 angefordert werden. 
 

Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die 

Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen 

benötigt die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre 

Einwilligung. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversiche-

rung meine Gesundheitsdaten an die in der oben erwähn-

ten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Ge-

sundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im glei-

chen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 

wie die HALLESCHE Krankenversicherung dies tun 

dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter 

des ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE Konzerns und 

sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von 

Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschütz-

ter Daten von ihrer Schweigepflicht. 

 
3.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen 
 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die 

HALLESCHE Krankenversicherung Rückversicherungen 

einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise überneh-

men. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-

rungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie 

ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückver-

sicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Ver-

sicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die 

HALLESCHE Krankenversicherung Ihre Versicherungs-

anmeldung oder Ihren Leistungsantrag der Rückversiche-

rung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die 

Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um 

ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 
 

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung 

die HALLESCHE Krankenversicherung aufgrund ihrer 

besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-

fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 

unterstützt. 
 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des  

Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die 

HALLESCHE Krankenversicherung das Risiko bzw. 

einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 
 

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge 

und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversiche-

rungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob 

und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen 

können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und 

Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden 

Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 
 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst ano-

nymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch 

personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre 

personenbezogenen Daten werden von den Rückversiche-

rungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.  
 

Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rück-

versicherungen werden Sie durch die HALLESCHE 

Krankenversicherung unterrichtet. 
 

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten - soweit 

erforderlich - an Rückversicherungen übermittelt und dort 

zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit 

erforderlich, entbinde ich die für die HALLESCHE Kran-

kenversicherung tätigen Personen im Hinblick auf die 

Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB ge-

schützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 

 
3.4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
 

Die HALLESCHE Krankenversicherung gibt grundsätz-

lich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbstständige 

Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen 

dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre 

Gesundheit zulassen, oder gemäß § 203 StGB geschützte 

Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermitt-

lern zur Kenntnis gegeben werden. 
 

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erfor-

derlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informati-

onen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraus-

setzungen (z.B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüs-

se bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden 

kann. 
 

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, 

dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen 

wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder 

Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. 
 

http://www.hallesche.de/dienstleisterliste
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Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf 

einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der 

Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende 

Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an 

den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem 

Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen ande-

ren Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten 

informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hin-

gewiesen. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversiche-

rung meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach § 203 

StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen - 

soweit erforderlich - an den für mich zuständigen selbst-

ständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese 

dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken ge-

nutzt werden dürfen. 
 

Meine Einwilligung gilt entsprechend für die Datenwei-

tergabe an und die Datenverarbeitung von Maklerpools 

oder anderen Dienstleistern (z.B. Betreiber von Ver-

gleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen), die 

mein Vermittler zum Abschluss und zur Verwaltung mei-

ner Versicherungsverträge einschaltet. Die betreffenden 

Dienstleister kann ich bei meinem Vermittler erfragen. 

 
4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheits-

daten, wenn der Vertrag nicht zustande kommt 
 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert 

die HALLESCHE Krankenversicherung Ihre im Rahmen 

der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den 

Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Die 

HALLESCHE Krankenversicherung speichert Ihre Daten 

auch, um mögliche Anfragen weiterer Versicherungen 

beantworten zu können. Ihre Daten werden bei der  

HALLESCHE Krankenversicherung bis zum Ende des 

dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Anmeldung 

gespeichert. 
 

Ich willige ein, dass die HALLESCHE Krankenversiche-

rung meine Gesundheitsdaten - wenn der Vertrag nicht 

zustande kommt - für einen Zeitraum von drei Jahren ab 

dem Ende des Kalenderjahres der Anmeldung zu den 

oben genannten Zwecken speichert und nutzt. 

 

II. Hinweis auf das Widerspruchsrecht in die Verwen-

dung von Daten für Zwecke der Werbung sowie 

Markt- und Meinungsforschung 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre aus-

drückliche Einwilligung zur Werbung für unsere eigenen 

Versicherungsprodukte und für andere Produkte des  

ALTE LEIPZIGER - HALLESCHE Konzerns sowie zur 

Markt- und Meinungsforschung unseres Unternehmens 

verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widerspre-

chen. 

 
III. Datenschutzrechtliche Verhaltensregeln  

»Code of Conduct« 
 

Die Versicherungsunternehmen im ALTE LEIPZIGER - 

HALLESCHE Konzern sind den »Verhaltensregeln für 

den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 

deutsche Versicherungswirtschaft« (Code of Conduct) 

beigetreten. Dieser Verhaltenskodex regelt den Umgang 

von Versicherungsunternehmen mit den personenbezoge-

nen Daten ihrer Kunden. Aufgrund der dort beschriebenen 

Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes geht er 

über die vorangegangenen Punkte der »Datenschutzerklä-

rung«, für die Ihre individuelle Einwilligung erforderlich 

ist, sowie über die Anforderungen des Datenschutzrechts 

hinaus. 
 

Der Code of Conduct wurde vom Gesamtverband der 

deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in enger Ab-

stimmung mit den Datenschutzaufsichtsbehörden und 

dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) entwi-

ckelt. 
 

Wir haben den Wortlaut dieser Verhaltensregeln auf unse-

rer Internetseite www.hallesche.de/code-of-conduct ver-

öffentlicht. Ebenfalls im Internet abrufen können Sie die 

Liste der Unternehmen unseres Konzerns, die an einer 

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, sowie der 

Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 

vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen 

(www.hallesche.de/dienstleisterliste). Gerne senden wir 

Ihnen eine gedruckte Version zu. 
 

http://www.hallesche.de/code-of-conduct
http://www.hallesche.de/dienstleisterliste
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Für Rückfragen steht Ihnen der Betriebliche Datenschutz-

beauftragte der HALLESCHE (Anschrift:  

Reinsburgstraße 10, 70178 Stuttgart,  

E-Mail: datenschutz@hallesche.de) gerne zur Verfügung.  

Hier können Sie auch Ihre Rechte geltend machen hin-

sichtlich einer Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-

cherten Daten, der Berichtigung Ihrer Daten, wenn diese 

unrichtig oder unvollständig sind, sowie der Löschung 

oder Sperrung Ihrer Daten, wenn deren Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr 

erforderlich erweist. 

 

Die folgende »Zusätzliche Erklärung zur Datenüber-

mittlung im Rahmen von Kooperationen mit gesetzli-

chen Krankenkassen« gilt nur für den Fall, dass der 

Versicherungsvertrag im Rahmen einer Kooperation mit 

einer gesetzlichen Krankenkasse zustande kommt: 

 
Zusätzliche Erklärung zur Datenübermittlung  

im Rahmen von Kooperationen mit gesetzlichen 

Krankenkassen 
 

Ich bin einverstanden, dass die HALLESCHE Kranken-

versicherung dem Kooperationspartner im Rahmen des 

zwischen beiden bestehenden Kooperationsvertrages 

folgende Daten meines Versicherungsvertrages zum 

Zweck der Vertragsabwicklung und der Kundenbetreuung 

speicherbar übermittelt: 
 

 Meine Vertragsnummer, 

 Beginn, Umfang und Ende meines Versicherungs- 

vertrages bei der HALLESCHE. 
 

Ich willige auch darin ein, dass der Kooperationspartner 

der HALLESCHE Krankenversicherung für Zwecke der 

Vertragsabwicklung und der Kundenbetreuung nachste-

hende Daten speicherbar übermittelt: 
 

 Angaben zu meiner Person (Name, Anschrift,  

Geburtsdatum), 

 meine Krankenversicherten-Nr., 

 Beginn und Ende meiner Versicherung beim  

Kooperationspartner. 
 

Eine über die zuvor genannten Zwecke hinausgehende 

Verwendung oder Weitergabe meiner Daten findet nicht 

statt. 

 

 

mailto:datenschutz@hallesche.de


Von der HALLESCHE Krankenversicherung  beauftragte Dienstleister(-Kategorien)*

Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben  
werden können

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien

   Adressprüfung    Adressermittler, Einwohnermeldeämter

   Auskunftseinholung bei Antragstellung und Mahnverfahren    Wirtschaftsauskunfteien 
(Schufa Holding AG, Creditreform e. V.,  
Arvato Infoscore GmbH)

   Datenträger-/Aktenentsorgung    Entsorgungsunternehmen

   Druck-/Kuvertierarbeiten und Versand    Druckereien und Postdienstleister

   Forderungsmanagement (außergerichtliche und gerichtliche 
 Mahnverfahren)

   Fülleborn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
   KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim 
 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

   IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-Desk, 
 Hard- und Softwareimplementierung und -unterstützung)

   Externe IT-Dienstleistungsunternehmen

   Marketing (Marktanalysen, Marktforschung, Servicestudien, 
Kundenbefragungen, Mailingaktionen)

  Marketing-/Marktforschungsunternehmen

   Servicekartenherstellung (»Card für Privatversicherte«)   Giesecke & Devrient GmbH

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien

   Assistance-Leistungen (Reiserückholdienste, Arzt- und  
Kranken haussuche im Ausland, medizinische Beratung, 
 Rechnungsprüfung, Medizinprodukte)

   MD Medicus Assistance Service GmbH
   Global Medical Management Inc. (GMMI)
   Anbieter medizinischer Produkte

   Betreuung von Firmenversicherten im Ausland  
(Leistungs bearbeitung und Vertragsverwaltung)

   Verwaltungsdienstleistungsunternehmen
  

   Telefonischer Kundenservice    SELLBYTEL Group GmbH
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Betrieblicher Datenschutzbeauftragter · E-Mail: datenschutz@hallesche.de

DATENSCHUTZ: DIENSTLEISTERLISTE
Stand: Dezember 2015

 * Liste der Dienstleister gemäß Ihrer »Datenschutzerklärung/Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung«

Gemeinsame Stammdatenverarbeitung der Gesellschaften im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

   ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.    ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
   HALLESCHE Krankenversicherung a. G.    ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG
   ALTE LEIPZIGER Versicherung AG    ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG
   RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH    ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH
   ALTE LEIPZIGER Bauspar AG    ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH

Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kosten-
günstig bearbeiten zu können (z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), werden die Stammdaten der Antragsteller, 
Anmeldenden, Interessenten und Versicherten der Unternehmen im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern in einer gemein-
schaftlich genutzten Datenbank geführt. Diese Stammdaten umfassen Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kunden- und 
Versicherungsnummer, Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten sowie Sperrvermerke zu Werbung und Markt-/Meinungs-
forschung.

Die Datenverarbeitung umfasst ferner IT-Dienstleistungen sowie Verträge über die Nutzung von Räumlichkeiten und Technik. 

Die Legitimationsgrundlage für eine Datenübermittlung an andere Stellen ergibt sich aus der Schweigepflichtentbindungs-
erklärung und aus der Datenschutzerklärung im Versicherungsantrag, in der Anmeldung oder in der Angebotsanforderung.  
Diese Maßgaben haben auch für die Versicherungsunter nehmen im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern Gültigkeit. 
Ansonsten besteht eine getrennte Datenhaltung in den einzelnen Unternehmen.


